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wussten Sie eigentlich, dass Sie bei
der Teilnahme an der Betriebsweih-
nachtsfeier gesetzlich unfallversichert
sind?

Gemeinsam an einer geschmück-
ten Tafel sitzen, Spekulatius und Zimt-
sterne knabbern und dem Chef bei
dessen Jahresrückblick lauschen:
In den meisten deutschen Betrieben
fanden und finden in diesen Wochen
wieder die traditionellen Weihnachts-
feiern statt.

Kaum einer denkt in diesen
besinnlichen Stunden an den Unfall-
schutz. Dennoch ist es gut zu wissen,
dass Arbeitnehmer auch während
der offiziellen Weihnachtsfeier ihres
Betriebes, auf dem Weg dorthin und
wieder nach Hause grundsätzlich
durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt sind. Aber: Der Arbeit-
geber oder die Unternehmensleitung
muss die Feier billigen und fördern
und auch selbst daran teilnehmen!

Alkohol kann allerdings den
Versicherungsschutz gefährden. Wer
Alkohol getrunken hat, sollte deshalb
in jedem Fall mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder dem Taxi nach Hause
fahren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien besinnliche Weihnachtstage
ohne Hektik und vor allem – ohne Un-
fälle.

Gerd Ulrich

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Prävention Reha/Entschädigung

Wir sind gerne für Sie da:
Service-Telefon Prävention

069 · 29972-233

Rufen Sie uns an:
Call-Center Reha/Entschädigung

069 · 29972-440
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Viele der in der letzten inform-Ausgabe erwähnten Reformvorschläge für den Bereich der Gesetzlichen Unfall-
versicherung (GUV) betreffen unmittelbar unsere Versicherten und unsere Mitgliedsunternehmen; z.B. die
geforderte Abschaffung der Wegeunfallabsicherung. Die Unfallkasse Hessen ist – nicht zuletzt in eigenem Inter-
esse – daran interessiert, im Dialog mit sachkundigen Partnern und durch eine unvoreingenommene Debatte
die Zukunft und die Weiterentwicklung der Gesetzlichen Unfallversicherung zu sichern. Aus diesem Grund
machen die Vorstandsvorsitzenden der Unfallkasse Hessen (UKH) nachfolgend ihre Standpunkte deutlich.

Gute Gründe für die
Gesetzliche Unfallversicherung

Diskussionsbeitrag der Vorstandsvorsitzenden der UKH

Heinz Grenacher vertritt als Bürger-
meister von Baunatal die bei der UKH
versicherten Unternehmen; Hartmut
Jungermann erläutert als Vertreter von
ver.di die Sicht unserer Versicherten.

inform: Welche Vorteile sehen Sie in
dem Prinzip „Alles aus einer Hand“,
das die GUV ihren Mitgliedsunter-
nehmen und Versicherten bietet?

H. Jungermann: Für die Versicherten bietet
die GUV einen Ansprechpartner für alle
Fragen, die im Zusammenhang  mit der Ab-
sicherung von Folgen bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten stehen. Sie bietet
eine versicherungsrechtliche Rundum-
leistung, die zunächst durch Prävention
versucht, es erst gar nicht zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen der Versicher-
ten kommen zu lassen. So hilft die GUV
den Mitgliedsunternehmen auch, die Stö-
rungsrate durch Ausfall von Personal zu
reduzieren – ein wichtiger betriebswirt-
schaftlicher Aspekt! Der Unter-
nehmer ist für die Sicher-
heit und Gesundheit
seiner Mitarbeiter
verantwortlich.
Mit Hilfe der um-
fangreichen Leis-
tungen der GUV
im Bereich der
Prävention, Re-
habilitation und
Entschädigung
können die Un-
ternehmer dieser
Verantwortung einfa-
cher gerecht werden.

H. Grenacher: Die Kompetenzbündelung
ist besonders kundenfreundlich, weil
sowohl die Unternehmer als auch die
Versicherten nur einen einzigen Ansprech-
partner für Arbeitssicherheit, Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten, aber auch
für Reha und Entschädigung haben.
„Alles aus einer Hand“ bedeutet neben
der individuellen persönlichen Betreuung
auch eine kurze Verfahrensdauer.

Der DIHK, der Bund der Steuer-
zahler, Mittelstandsverbände und
auch einige Bundesländer wollen
der  GUV „an den Kragen“. Private
Anbieter könnten gleiche Versiche-
rungsleistungen günstiger anbieten,
so die Argumentation.

H. Grenacher: Es ist doch so: Private Ver-
sicherungsunternehmen müssen gewinn-
orientiert wirtschaften. Nur risikoarme Bran-
chen würden dann re-
lativ preisgünstig ein-
gestuft, risikoreiche

dagegen würden 
ihren Versiche-

rungsschutz

teuer bezahlen – oder sie erhalten gar
keinen Versicherungsschutz. So sieht
selbst der Präsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
Dieter Hundt, in der Privatisierung keinen
geeigneten Weg, um die Arbeitgeber finan-
ziell zu entlasten.

H. Jungermann: Auch ich bezweifle, dass
private, auf Gewinn ausgerichtete Unter-
nehmen die gleichen Leistungen billiger
anbieten könnten als die sehr kosten-
günstig arbeitenden Unfallversicherungs-
träger. Betriebe mit hohem Unfallrisiko
oder Berufskrankheiten mit langen Latenz-
zeiten würden nicht versichert; außerdem
würden die Leistungen deutlich einge-
schränkt. Man kann Äpfel nicht mit Birnen
vergleichen; das ist unseriös. Die beste-
henden Rentenverpflichtungen von zurzeit
über 50 Milliarden Euro würden sicher
nicht von privaten Versicherungen über-

nommen –  sie müss-
ten zusätzlich von den
Betrieben aufgebracht
werden.

Die Überwachung
der Betriebe soll
nach Auffassung
des Freistaates
Bayern allein in
die Zuständigkeit
der Länder über-
führt werden.
Die Kompetenz
der GUV würde

so im  Bereich der Prävention maß-
geblich beschnitten.

H. Jungermann: Die Überwachung der
Betriebe allein durch die staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden führt zu einem
Abbau von Arbeitssicherheit und Ge-

sundheitsschutz. Zum einen entstehen
große Schutzlücken für Kinder,

„Auch ich bezweifle, 
dass private, auf Gewinn

ausgerichtete Unter-
nehmen die gleichen 
Leistungen billiger 

anbieten könnten als 
die sehr kostengünstig 

arbeitenden Unfall-
versicherungsträger.“

Hartmut Jungermann, 
Vertreter der Versicherten
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Schüler, Studierende und ehrenamtlich
Tätige, wie z.B. die freiwilligen Feuerweh-
ren. Zum anderen haben die staatlichen
Arbeitsschutzbehörden nur beschränkte
Personalkapazitäten, so dass es zu einer
Absenkung des Schutzniveaus im betrieb-
lichen Arbeitsschutz kommen dürfte. Ein
Wegfall der Überwachungskompetenz der
GUV würde daher zu einem deutlichen Ver-
lust an Sicherheit und Gesundheitsschutz
in Deutschland führen.

H. Grenacher: Natürlich müssen unab-
gestimmte Doppelbesichtigungen von
Betrieben unbedingt vermieden werden.
Aber hier schließe ich mich Hartmut
Jungermann unbedingt an: Gerade im
Bereich der öffentlichen Unfallversiche-
rungsträger mit ihrer Klientel von Schülern
und Ehrenamtlichen würde der Wegfall
von Beratung und Kontrolle durch die
Unfallkassen gravierende Schutzlücken
verursachen. 

Das System der
GUV stellt denUn-
ternehmer im Falle
eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufs-
krankheit von der
Haftung frei. Welche
Priorität hat diese
Tatsache in Ihren
Augen?

H. Jungermann: Eine
sehr hohe Priorität!
Schließlich ist das die
Begründung für  die
alleinige Beitragszah-
lung durch die Arbeitgeber. Die Haftungs-
freistellung sichert die Unternehmer von
möglicherweise erheblichen Schadens-
ersatzrisiken ab. Denken Sie z.B. an die
Asbestproblematik: Die GUV befreit durch
ihre Entschädigungsleistungen die Unter-
nehmer von ihrer Haftung. In Ländern ohne
GUV führen Schadensersatzforderungen
nicht selten zu existenziellen Problemen
für diese Unternehmen.

H. Grenacher: Die Wichtigkeit dieses
Grundprinzips der GUV muss deutlich
betont werden. Die Ablösung der Haftung
befreit den Unternehmer von wirtschaft-
lichen Risiken, die vor allem für Betriebe
mit weniger als 20 Mitarbeitern existen-
zielle Bedeutung haben können.

Herr Grenacher, die gewerblichen
Unternehmen klagen teilweise über
zu hohe Beiträge. Wie sehen Sie 
das „Preis-Leistungsverhältnis“ der
Unfallkasse Hessen als verantwort-
licher Bürgermeister?

H. Grenacher: Als Bürgermeister, also als
Unternehmer, bin ich natürlich froh über
jeden eingesparten Euro. Aber in Relation
zu den Beiträgen in den anderen Zweigen
der Deutschen Sozialversicherung sind
die Beiträge zur Unfallversicherung –
zumindest im öffentlichen Bereich der
Unfallkasse – angemessen. Als Vorstands-
vorsitzender der Unfallkasse Hessen weiß
ich, dass die Ausgaben für Prävention seit
Jahren steigen. Gleichzeitig wird deutlich,
dass das Risiko eines Arbeitsunfalls heute
so niedrig wie nie zuvor ist. Jeder Euro
ist hier also gut angelegt, denn eine gute
Prävention sorgt für weniger Kosten im
Leistungsbereich. Der Unternehmer sollte

den immensen Vorteil
der Haftungsablösung
außerdem immer im
Auge behalten...

Das Monopolsys-
tem der GUV ist
Gegenstand öffent-
licher Kritik.  Wett-
bewerb – wie z.B.
bei den Kranken-
kassen – wird
von einigen Wirt-
schaftsvertretern
gefordert. Kann
die GUV Ihrer 
Meinung nach  

im Wettbewerb kostengünstiger
arbeiten? Welche Konsequenzen
erwarten Sie im Falle eines 
zukünftigen Wettbewerbs für 
Versicherte und Betriebe?

H. Jungermann: Das Beispiel der
gesetzlichen Krankenkassen ist si-
cher kein Vorbild für die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen
Hand. Der Wettbewerb in der Kran-
kenversicherung läuft ausschließlich
über den Beitragssatz. Die Kassen
müssen viel Geld in Werbung inves-
tieren. Sie suchen vor allem
junge, gesunde Mit-
glieder. Gleich-
zeitig wird
eine Kasse
für überpro-
portional
viele junge
Mitglieder

bestraft, indem sie durch den Risiko-
strukturausgleich andere Kassen mit
vielen kranken Mitgliedern unterstützen
muss. Der Wettbewerb ist hier also künst-
lich und widersprüchlich.

In der GUV wäre ein Wettbewerb ähn-
lich desaströs. Die Präventionsleistungen
würden erschwert und teurer. Nicht zu
vergessen der bürokratische Aufwand
für den Zuständigkeitswechsel. Es müssten
die Altlasten übertragen, laufende Heil-
verfahren übernommen und andere
kostentreibende Verwaltungsaufgaben
zusätzlich erledigt werden.

Der DIHK fordert die Einschmelzung
des Leistungskatalogs. So sollte
u.a. dass Wegeunfallrisiko nicht
mehr abgesichert sein. Ulla Schmidt
sprach sich sofort und vehement
gegen diese Forderung aus.

H. Grenacher: Sozialministerin Ulla
Schmidt hat zu Recht sofort durchgegrif-
fen. Die Arbeits- und Schulwege gehören
zur Arbeit und zum Schulbesuch. Und
damit müssen sie unter Versicherungs-
schutz stehen.

H. Jungermann: Von den Versicherten
wird immer größere Flexibilität gefordert,
sich Arbeit auch weit entfernt vom Wohn-
ort zu suchen. Das Risiko der größeren
Flexibilität kann nicht zu Lasten der Ver-
sicherten gehen und muss im Leistungs-
katalog erhalten bleiben.                     >

„Gerade im Bereich der
öffentlichen Unfallver-

sicherungsträger mit ihrer
Klientel von Schülern und

Ehrenamtlichen würde 
der Wegfall von Beratung

und Kontrolle durch 
die Unfallkassen 

gravierende Schutzlücken
verursachen.“

Heinz Grenacher, 
Vertreter der Unternehmer
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Fusionen von Unfallversicherungs-
trägern sollen zur Kostenersparnis
beitragen und Verwaltungen effi-
zienter machen. Die Unfallkasse Hes-
sen ging diesen Weg bereits 1997...

H. Jungermannn: Fusionen sind ein
möglicher Weg zu höherer Effizienz. Die
Entscheidung dazu bedarf einer genauen
Analyse der vorhandene Situation und
des Änderungspotenzials. Ich kann nur
sagen, dass die Organe der Selbstver-
waltungen, also Vorstand und Mitglieder-
versammlung, und die Geschäftsführungen
gemeinsam und vertrauensvoll einen
derartigen Schritt prüfen und entscheiden
müssen.

H. Grenacher: Die Unfallkasse Hessen
ist ein gutes Beispiel für den gelungenen
Zusammenschluss dreier Unfallversiche-
rungsträger.

Die GUV sei zu teuer, zu bürokratisch,
zu intransparent – angeblich machen
viele Unternehmen diese Erfahrun-
gen. Worauf muss man dieses nega-
tive Image zurück führen?

H. Grenacher: Als Bürgermeister und
Mitglied der Unfallkasse Hessen kann
ich diese negativen Schlagworte nicht
nachvollziehen.
Seit Jahren
bemühen sich
Selbstver-
waltung und
Geschäfts-
führung um
transparen-
te, für die 

Betriebe, aber auch für die Beschäftig-
ten, nachvollziehbare Entscheidungen.
Die Unfallkasse Hessen ist auf einem
sehr guten Weg hin zu einem modernen
Dienstleistungsunternehmen – von Büro-
kratie ist hier nichts mehr zu spüren.

H. Jungermann: Und zum Thema „zu
teuer“: Die GUV hat seit mehr als 40 Jahren
im Durchschnitt aller Branchen konstante
oder leicht sinkende Beiträge. Im Vergleich
zu allen anderen Sozialversicherungs-
zweigen mit zum Teil über 50 Prozent
Beitragssteigerung ist das eine gewaltige
Leistung. Absolut gesehen werden rund
90 Prozent der Beitragseinnahmen für
die Prävention, Rehabilitation und Renten
ausgegeben. Bei privaten Versicherungen
liegen die Auszahlungen übrigens nur bei
knapp über 50 Prozent! Die GUV hat also
ein hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis.  

Sollten die Unfallversicherungs-
träger – trotz Monopol – mehr
Werbung in eigener Sache machen?
Die wenigsten Versicherten kennen
ihre zuständige Unfallversicherung.

H. Jungermann: Eine gute Öffentlichkeits-
arbeit bedeutet ja nicht nur Werbung in
eigener Sache, sondern bringt den Unter-
nehmen und Versicherten auch Klarheit,
wer für sie der richtige Ansprechpartner
in allen Fragen der Prävention und Reha-
bilitation ist. Und in dieser Hinsicht ist
eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
sicherlich wünschenswert. Marketing-
maßnahmen mit dem alleinigen Ziel einer
Markenkampagne sind nicht geeignet.

H. Grenacher: Die GUV hat ja den ge-
setzlichen Auftrag – wie alle Träger der

Sozialversicherung –, über ihre Auf-
gaben und Leistungen zu infor-

mieren, aufzuklären und zu
beraten. Ich persönlich

habe nichts dage-

gen, wenn bei dieser Art der Öffentlich-
keitsarbeit die positiven Aspekte der GUV
allgemein oder der Unfallkasse Hessen
im Besonderen erwähnt werden ...

Prof. Dr. Dietmar Bräunig von der
JLU-Gießen vertritt die Meinung,
die GUV solle „ökonomisiert statt
privatisiert“ werden. Wie sehen
Sie diesen betriebswirtschaftlichen
Ansatz?

H. Grenacher: Das hat Prof. Bräunig exakt
auf den Punkt gebracht. Die Unfallkasse
Hessen hat seit langem die Zeichen der
Zeit erkannt und arbeitet mit modernen
betriebswirtschaftlichen Steuerungsele-
menten ...

H. Jungermann: ... wie z.B. Kosten-Leis-
tungs-Rechnung, Benchmarking mit ande-
ren Unfallversicherungsträgern, demnächst
Balanced Scorecard. So hat die UKH z.B.
auch untersucht, welche Auswirkungen
sich durch neue Vorschriften bei Finan-
zierungsfragen und Kapitalbeschaffung,
Stichwort Basel II, speziell für die Unfall-
versicherungsträger ergeben. Ziel ist immer,
die beste und kostengünstigste Art und
Weise zur Erfüllung unserer Aufgaben
heraus zu finden und umzusetzen.

Herr Jungermann, Herr Grenacher,
ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Longerich
(s.longerich@ukh.de)
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Ein wichtiges Thema für alle

Ladungssicherung

„... denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Der Titel eines Hollywoodstreifens aus
den 1950er Jahren umschreibt sehr genau
die Situation auf unseren Straßen und
Autobahnen. Nahezu täglich wird im Radio
und in der Presse auf Gegenstände auf
den Fahrbahnen hingewiesen, die irgend-
wer unfreiwillig abgeladen hat. Alle, die
von den daraus resultierenden Staus oder
Behinderungen betroffen sind, ärgern sich
darüber. Diejenigen aber, die unmittelbar
mit der Nachlässigkeit oder dem Unwissen
Einzelner konfrontiert werden und dadurch
einen Sach- oder sogar Körperschaden
davontragen, sind die wirklich Leidtragen-
den. Viele wissen nicht, dass der Fahrer
meist nicht allein als Verursacher gilt und
welche Konsequenzen auch dem Verlader
oder dem Halter drohen können. Häufig
mangelt es auch an der Unkenntnis da-
rüber, wie die Ladung richtig gesichert
werden kann.

In der Straßenverkehrsordnung ist
festgelegt, dass „ ... Ladung ... zu ver-
stauen und gegen Herabfallen und ver-
meidbares Lärmen besonders zu sichern
... ist.“ Dieser Passus gilt für so genannte
„normale Verkehrsbedingungen“. Im
Gegensatz zu der augenscheinlich weit
verbreiteten Ansicht, dass unter „norma-
len Verkehrsbedingungen“ lediglich ein
geradeaus Fahren mit geringer Geschwin-
digkeit gemeint ist, umfasst eine normale
Verkehrsbedingung auch Kurvenfahrten
im Rahmen der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit sowie Gefahrenbremsungen.
Und das ist der Moment, in dem sich die
Spreu vom Weizen trennt und sich Unfälle
ereignen.

Was viele auch nicht wissen: Nicht
nur der Fahrer bezahlt oder haftet. In dem
Moment, in dem er von der Polizei oder
den Ordnungsbehörden mit mangelhaft
gesicherter Ladung angehalten wird, be-
zahlt der Fahrer zwar ein Bußgeld, doch
er tut es nicht alleine. Auch der Halter
wird, und zwar mit einem höheren Betrag,
zur Kasse gebeten und erhält auch noch
Punkte in der Verkehrssünderdatei. Bei
kommunalen Fahrzeugen werden oft die
Bauhof- oder Betriebsleiter als Halter ein-

gesetzt. Richtig teuer und unangenehm
wird die Angelegenheit aber erst, wenn
Dritte zu Schaden kommen. Dann wird
u.U. strafrechtlich ermittelt und es werden
Schadensersatzansprüche gestellt.

Was kann man bzw. was muss
man tun, um dieses Risiko zu
vermeiden?

Als erstes gilt: Alles, was lose ist, muss
festgemacht oder in einer Kiste verstaut
werden. Beim Fahren sollten auf einer
Ladefläche niemals Arbeitsutensilien wie
Schaufeln, Hämmer, Eimer usw. herum-
liegen. Diese Gegenstände lassen sich
in festangebrachten Kisten verstauen
oder an Bordwänden befestigen. Größere
Arbeitsmittel, wie z. B. Rasenmäher,
können beispielsweise „formschlüssig“
an der vorderen Bordwand mit einem
Zwischenwandverschluss fixiert werden.

Sind die Transporteinheiten größer,
sperriger oder einfach ungünstig zu ver-
stauen, hilft oft nur das Niederzurren.  

Dabei werden gerne fundamentale
Voraussetzungen ignoriert. Zum Nieder-
zurren braucht es nicht nur das geeignete
Zurrmaterial. Man benötigt auch geeig-
nete Zurrpunkte in ausreichender Anzahl.
Obwohl häufig dafür missbraucht, eignen
sich Bordwände in der Regel nicht als
Zurrpunkt.

Ein grundsätzliches Missverständnis
herrscht in der Beurteilung des Eigenge-
wichtes des Transportgutes. Viele meinen,
schwere Ladung sichere sich von selbst.
Das tut sie keineswegs! 

Unfälle durch mangelhaft gesicherte Ladung sind häufig. Sie können sehr
teuer werden und haben weitreichendere Auswirkungen als dies den Anschein
hat. Werden jedoch einige einfache Grundregeln beachtet, sind solche
Unfälle leicht zu vermeiden.

Im kommenden Jahr veranstaltet die
UKH mehrere Seminare zum Thema La-
dungssicherung sowohl für Führungs-
kräfte als auch für Sicherheitsbeauf-
tragte in Kooperation mit den Ämtern
für Staßen- und Verkehrswesen. Nähe-
re Informationen erhalten Sie auf unse-
rer Internetseite www.ukh.de unter
Seminare/Allgemeine Unfallversiche-
rung. Mit Hilfe der Suchfunktion kön-
nen Sie sich unter dem Stichwort
Ladungssicherung alle Veranstaltun-
gen anzeigen lassen.

Im Gegenteil: Sie bewegt sich genauso
rasch wie leichte Ladung, bremst aber
dafür deutlich schlechter ab. Die wichtig-
sten Punkte zum Thema Ladungssiche-
rung sind:

� Der Fahrer haftet immer, doch er     
haftet i.d.R. nicht alleine. Auch der 
Halter und der Lader haften bei     
mangelhaft gesicherter Ladung.

� Ladung sichert sich niemals durch    
Eigengewicht!

� Schon bei einer geringen                     
Geschwindigkeit sind Fahrer und 
Dritte bei mangelhaft gesicherter 
Ladung massiv gefährdet.

� Nach Möglichkeit immer form-
schlüssig laden!

� Das Zurrmaterial muss für die zu       
sichernde Ladung geeignet sein.

� Zurrpunkte sind immer fest mit     
dem Fahrzeug verbunden und dürfen 
nur von dazu befähigten Personen 
(Hersteller oder Fachwerkstatt) an-
gebracht werden.

� Bordwände können zum Fixieren 
von Gegenständen benutzt werden. 
Zum Niederzurren eignen sie sich 
i.d.R. nicht.

Beachtet man diese Grundregeln, kann
eigentlich nichts mehr schief gehen oder
ins Rutschen kommen. Sicherheitshalber
empfehlen wir eine angemessene Schu-
lung. Damit kann man im Schadensfall
auch nachweisen, dass man alles getan
hat, um eben diesen zu verhindern.

Autor: Thomas Rhiel

Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an!
Ansprechpartner:
Thomas Rhiel 069 · 29972-210

Seminare zum Thema
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Die neue 
Arbeitsstätten-
verordnung
Mit der neuen Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) werden die
Mindestanforderungen einiger EU-
Richtlinien umgesetzt. Es werden
keine konkreten Maßzahlen und
Detailanforderungen mehr vorge-
geben, sondern nur noch allge-
meine Schutzziele formuliert. Die-
se Deregulierung verschafft dem
Arbeitgeber bedeutend mehr Frei-
heit bei der Gestaltung und dem
Betrieb von Arbeitsstätten.

Straffung des Regelwerks

Abb. 1 Zusammenfassung von allgemeinen Anforderungen an das 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

Abb. 3 Zusammenfassung allgemeiner Anforderungen an Räume in Arbeitsstätten

Abb. 4 Verlagerung von Regelungsbereichen in den Anhang 

Abb. 2 Zusammenfassung von besonderen Anforderungen 
für das Betreiben von Arbeitsstätten

Die Verordnung über Arbeitsstätten vom
12. August 2004 ist am 24. August 2004
im Bundesgesetzblatt verkündet worden
(BGBl. I Nr. 44, S. 2179) und am Tag nach
ihrer Verkündung in Kraft getreten.

Sie dient der nationalen Umsetzung der
EG-Arbeitsstättenrichtlinie 89/654/EWG
und der Richtlinie 92/58/EWG des Rates
über Mindestvorschriften zur die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung am Arbeitsplatz. Die novellierte
Verordnung enthält Mindestvorschriften
für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten beim Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten.   

Durch die Novellierung wurde die
Arbeitsstättenverordnung von 58 auf 8
Paragraphen und einen Anhang ver-
schlankt. Dabei gilt der Anhang nur inso-
weit, als die Eigenschaften der Arbeits-
stätte oder der Tätigkeit, die Umstände
oder eine  Gefahr dies erfordern. Die
Inhalte einiger der 58 Paragraphen der
alten Verordnung wurden in der novel-
lierten Fassung zusammengefasst (siehe
Abb. 1 bis 3) oder in den Anhang verlagert
(Abb. 4), während andere Regelungen
vollständig entfielen.

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 3 Allgemeine Anforderungen
§ 4 Ausnahmen (von der Arbeitsstättenverordnung)

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 3 Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 39 Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
§ 52 Freihalten von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
§ 53 Instandhaltung, Prüfungen
§ 54 Reinhaltung der Arbeitsstätte
§ 55 Flucht und Rettungswege

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 5 Lüftung
§ 6 Raumtemperaturen
§ 7 Beleuchtung
§ 15 Schutz gegen Lärm
§ 23 Raumabmessungen, Luftraum
§ 24 Bewegungsfläche

Alte Arbeitsstättenverordnung

§ 29 Pausenräume
§ 30 Bereitschaftsräume
§ 31 Liegeräume
§ 34 Umkleideräume, Kleiderablagen
§ 35 Waschräume, Waschgelegenheiten
§ 37 Toilettenräume
§ 38 Sanitätsräume 

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 6 Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und 
Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte

Neue Arbeitsstättenverordnung (Anhang)

Ziff. 1.2 Abmessungen von Räumen
Ziff. 3.1 Bewegungsfläche
Ziff. 3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
Ziff. 3.5 Raumtemperatur
Ziff. 3.6 Lüftung
Ziff. 3.7 Lärm

Neue Arbeitsstättenverordnung

§ 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von 
Arbeitsstätten
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Die novellierte Arbeitsstätten-
verordnung im Überblick

Im Paragraphenteil werden das Ziel und
der Anwendungsbereich der Verordnung
definiert (§ 1) und wichtige Begriffe be-
stimmt (§ 2). Anforderungen an das Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstätten
(§ 3 und 4) sowie Vorgaben für Arbeits-,
Sanitär-, Pause-, Bereitschafts- und Erste-
Hilfe-Räume sowie Unterkünfte (§ 6)
werden genannt. Während § 5 eine Rege-
lung für den Nichtraucherschutz enthält,
fordert § 7 die Einrichtung eines Aus-
schusses für Arbeitsstätten. Die Über-
gangsvorschriften werden in § 8 geregelt.

Im 1. Abschnitt des Anhanges werden
allgemeine Anforderungen an die Be-
schaffenheit der Arbeitsstätte formuliert.
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung wird über einen gleitenden
Verweis auf die EG-Sicherheitskennzeich-
nungsrichtlinie 92/58/EWG geregelt.
Maßnahmen zum Schutz vor besonderen
Gefahren wie Absturz und Entstehungs-
brände sowie die Vorgaben für Flucht-
und Rettungswege werden im zweiten
Abschnitt genannt. Der dritte Abschnitt
regelt die wesentlichen Arbeitsbeding-
ungen wie Bewegungsfläche, Anordnung
und Ausstattung der Arbeitsplätze,
die klimatischen Verhältnisse mit Raum-
temperatur und Lüftung sowie die Be-
leuchtung und den Lärm. Beschaffen-
heitsanforderungen für Sanitär-, Pausen-,
Bereitschafts- und Erste-Hilfe-Räume
sowie Unterkünfte werden im vierten
Abschnitt formuliert. Im fünften Abschnitt
wird auf ergänzende Anforderungen für
nicht allseits umschlossene Räume und
im Freien liegende Arbeitsstätten sowie
für Baustellen eingegangen.

Neuerungen der novellierten
Arbeitsstättenverordnung

Die neue Arbeitsstättenverordnung for-
dert, dass die besonderen Belange von
Menschen mit Behinderung in Hinblick
auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
berücksichtigt werden (§ 3 Abs. 2).

Bei Ausnahmeregelungen von der
Verordnung sind nun die Belange kleinerer
Betriebe besonders zu berücksichtigen.
Vorraussetzung für eine Ausnahmegeneh-
migung ist, dass der Unternehmer andere
ebenso wirksame Maßnahmen schafft
und die Durchführung der Vorschrift im
Einzelfall eine zu einer unverhältnismäßi-
gen Härte führen würde (§ 3 Abs. 3).
Die Verordnung fordert die Einsetzung
eines Ausschusses für Arbeitsstätten (§ 7)
beim Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit (BMWA). Der Ausschuss soll das
BMWA beraten und dem Stand der Technik,
der Arbeitsmedizin und der Hygiene ent-
sprechende Regeln ermitteln, die einige
ausfüllungsbedürftigen Anforderungen
der Verordnung konkretisieren. Die Auf-
stellung der neuen Regeln wird durch
einen pluralistisch zusammengesetzten
Ausschuss, dem 15 Vertreter von Arbeit-
gebern, Arbeitnehmern, Wissenschaft,
Behörden und Unfallversicherungsträgern
angehören, erfolgen. Dadurch wird ein
ausgewogenes und streng am Bedarf
ausgerichtetes Regelwerk sichergestellt,
das die bisherigen Arbeitsstättenricht-
linien ablösen wird. Die Arbeit der Fach-
ausschüsse der Unfallversicherungsträger
wird mit der des Ausschusses für Arbeits-
stätten verzahnt (siehe Abb. 5). 

Ziel ist dabei, Arbeitgebern, Beschäf-
tigten sowie den Aufsichtsdiensten der
Länder und Unfallversicherungsträgern 

ein abgestimmtes Regelwerk an die Hand
zu geben und Doppelarbeit zu vermeiden. 
Bei der Erarbeitung eines umfassenden
technischen Regelwerkes wird der Aus-
schuss zunächst auf die vorhandenen
Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) zurück-
greifen. Die bestehenden ASR gelten zu
nächst fort, jedoch nicht länger als sechs
Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung.
Die vom Ausschuss für Arbeitsstätten
ermittelten Regeln werden vom BMWA
amtlich bekannt gegeben.

Auswirkungen auf die An-
forderungen an Arbeitsstätten

Die neue Verordnung enthält keine kon-
krete Zahlenangaben mehr zur Mindest-
grundfläche, zum Mindestluftraum, zur
lichten Raumhöhe sowie zu Abmessungen
von Pausen-, Bereitschafts-, Umkleide-
und  Waschräumen. Spezielle Liegeräume
für schwangere und stillende Mütter und
Räume für körperliche Ausgleichsübungen
werden nicht mehr gefordert. Sofern eine
getrennte Toilettennutzung möglich ist,
wird eine Trennung der Toiletten nach Ge-
schlechtern ebenfalls nicht mehr verlangt. 
Ebenso entfällt die Forderung nach einer 
Sichtverbindung von Räumen ins Freie, 
wenn ausreichend Tageslicht vorhanden
ist. Konkrete Maßzahlen für die Mindest-
beleuchtungsstärke und die Raumtempe-
ratur werden ebenfalls nicht mehr ange-
geben. Beim Lärm wird lediglich ein all- 

gemein zulässiger Beurteilungspegel
von 85 dB(A) genannt, während die An-
gaben für die zulässige Lärmbelastung
bei geistigen Tätigkeiten (bisher 50 dB(A))
und mechanisierten Bürotätigkeiten (bis-
her 70 dB(A)) entfallen sind.

Autor: Wolfgang Rothe

Veröffentlichung der 
Regeln im Bundesarbeitsblatt

BMWA

Vorschlag

Zuständige 
Länderbehörden

Vermutungswirkung 
bei Anwendung der Regeln

�

�

�

�

Abb. 5 Erstellung von Regeln für Arbeitsstätten

Anhörung

Ausschuss 
für Arbeitsstätten

BGliche 
FachausschüsseVerzahnung

Online-Tipp
Den Volltext der Verordnung finden
Sie  im Internet unter der Adresse:
http://bundesrecht.juris.de/bundes-
recht/ arbst_ttv_2004/index.html



Gemäß dem ArbSchG, dessen Grundlage
die europäische Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz 89/391/EWG ist, hat der Arbeit-
geber nicht nur die erforderlichen Maß-
nahmen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz unter Einbeziehung aller die Arbeit
berührenden Umstände zu treffen, sondern
auch die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
hin zu überprüfen und gegebenenfalls
diesen sich ändernden Gegebenheiten
anzupassen. Für den Unternehmer, der
seinen Pflichten im Arbeitsschutz nach-
kommt, ist die Gefährdungsbeurteilung
eine wesentliche Voraussetzung. Hierzu
ist eine gezielte und systematische Ana-
lyse der bestehenden Gefährdungen und
Belastungen, die auf die Beschäftigten
einwirken können, erforderlich. Sowohl
das Ergebnis dieser Gefährdungsanalyse
als auch die festgelegten Maßnahmen
bezüglich des Arbeitsschutzes sowie
das Ergebnis der Überprüfungen sind
zu dokumentieren.

Die Pflicht zur Ermittlung und Bewer-
tung von Gefährdungen auch im Forst-
bereich und zur Risikobeurteilung und
zur Dokumentation werden sowohl in
Deutschland, in Österreich als auch in
der Schweiz zwar in unterschiedlichen
Gesetzen geregelt, die Vorgehensweise
ist jedoch in allen drei Ländern grund-
legend identisch.

Die in Deutschland seit dem Jahre
1996 bestehende gesetzliche Verpflichtung
gemäß § 5 ArbSchG zum Erstellen einer
Gefährdungsbeurteilung soll in diesem
und im nächsten Jahr auch im Bereich des
Hessischen Staatsforstes – dem Landes-
betrieb Hessen-Forst – flächendeckend
in allen Forstämtern umgesetzt werden.
Grundsätzlich sind alle durch Gefahren-
quellen verursachten Gefährdungen bei

allen im Forstbereich möglichen Arbeits-
tätigkeiten bzw. Arbeitsplätzen zu ermit-
teln. Als erste Hilfe kann hierbei die ex-
emplarische Klassifikation der möglichen
Gefährdungsfaktoren dienen, wie sie

in unserer Informationsschrift „Beurtei-
lung von Gefährdungen und Belastungen
am Arbeitsplatz“ (GUV-I 8700, bisher GUV
50.11) von 1997 aufgeführt ist.
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Gefährdungsbeurteilung bei 
forstlichen Tätigkeiten
Die gesetzliche Verpflichtung zum Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung gemäß dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) soll in diesem Jahr auch im Bereich des Hessischen Staatsforstes mit Leben erfüllt werden. Viele
Verantwortliche im Bereich des Landesbetriebes Hessen-Forst sehen sich nun mit dieser Forderung kon-
frontiert und fragen sich, wie sie ihrer Verpflichtung zur praktischen Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung bei forstlichen Tätigkeiten nachkommen können. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, was die
Gefährdungsbeurteilung im Bereich des Forstes bedeutet. Dabei werden Medien vorgestellt, die als Hilfe-
stellung dienen sollen, um an konkreten Beispielen Lösungsansätze zur Umsetzung zu geben. Neben der bei-
spielhaften Beschreibung der Gefährdungsbeurteilung bei Arbeitstätigkeiten sowie an Arbeitsplätzen wird
auch eine Anleitung zur Ermittlung der notwendigen Maßnahmen für eine sichere Bereitstellung und Benut-
zung der Arbeitsmittel aufgezeigt.

Praktische Umsetzung mit Hilfe neuer Medien

Abb. 1  Matrix zur Risikoeinschätzung

Matrix zur Risikoeinschätzung



Eine Gefährdungsermittlung sollte u.a.
durchgeführt werden

� zur Erstermittlung an bestehenden  
Arbeitsplätzen,

� bei wesentlichen Änderungen der     
Arbeitsorganisation,

� nach wesentlichen Erweiterungen 
oder Umbauten von Einrichtungen,

� vor Anschaffung neuer Maschinen  
und Ausrüstungsgegenstände,

� nach dem Auftreten von Arbeits-
unfällen, Beinaheunfällen und arbeits-
bedingten Erkrankungen.

Nachdem die Gefährdungen ermittelt
wurden, sollen sie bewertet werden.
Diese Bewertung kann durch eine Risiko-
abschätzung hinsichtlich der durch die
Gefährdung möglichen Personen- oder
Sachschäden erfolgen. Solch eine Risiko-
einschätzung kann z.B. mittels einer
Risikomatrix erfolgen (Abb. 1).

Ergibt diese Abschätzung, dass ein
Risiko – also eine Gefahr – nicht akzepta-
bel ist, muss der Arbeitgeber entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen. Diese sollten
immer gemäß ihrer besten Wirksamkeit
erfolgen – also in der Reihenfolge „tech-
nisch vor organisatorisch vor personen-
bezogen“. 

Wurden die Maßnahmen umgesetzt,
ist es sinnvoll, in festgelegten Zeitabstän-
den ihre Wirksamkeit zu überprüfen, um
erforderlichenfalls nachzubessern oder
aber nicht mehr benötigte Maßnahmen
zu reduzieren.  

Somit kann die Gefährdungsbeurtei-
lung niemals als abgeschlossen betrachtet
werden, da sich im Arbeitsleben ständig
Veränderungen vollziehen, wie die Neu-
gestaltung von Arbeitsverfahren oder die
Modifikation des Standes der Technik.
Damit ist eine permanente schrittweise
Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes
erforderlich (Abb. 2).

Der Adressat für die Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung ist die verantwort-
liche Führungskraft, die in diesen Prozess
durch die zuständige Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, den Betriebsarzt sowie die im
unmittelbaren Arbeitsprozess stehenden
Beschäftigten auf Grund ihres Kenntnis-
standes unterstützt werden können.

Die bei der Unfallkasse Hessen vor-
liegenden zwei Broschüren „Gefährdun-
gen bei forstlichen Tätigkeiten – Teil 1“
(GUV-I 8750, bisher GUV 50.11.51) so-
wie „Gefährdungen bei forstlichen Tätig-
keiten – Teil 2“ (GUV-I 8765, bisher GUV
50.11.52) sollen den Dienstherrn bzw.
Arbeitgeber bei seiner Aufgabe, den
Arbeits- und Gesundheitsschutz seiner
Beschäftigten zu gewährleisten, unter-
stützen.
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Literatur

� Arbeitsschutzgesetz (ArbschG)

� „Beurteilung von Gefährdungen   
und Belastungen am Arbeitsplatz“ 
(GUV-I 8700)

� „Gefährdungen bei forstlichen   
Tätigkeiten – Teil 1“ (GUV-I 8750)

� „Gefährdungen bei forstlichen   
Tätigkeiten – Teil 2“ (GUV-I 8765)

� CD-ROM „Gefährdungen bei forst-
lichen Tätigkeiten“, Ausgabe 2004 
(GUV 77.52)

▼

▼

▼

▼

▼

Sie sind somit als Hilfe zur Erstellung
spezieller im Forstbereich üblicher Ge-
fährdungs- und Belastungschecklisten
zu betrachten. Sie sollen die Verantwort-
lichen anleiten, die forstspezifischen Ge-
fährdungen und Belastungen aufzulisten
sowie Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung
oder Reduzierung aufzufinden und fest-
zulegen.

Die neben den Broschüren zur Verfü-
gung stehende CD-ROM „Gefährdung bei
forstlichen Tätigkeiten“, Ausgabe 2004
(GUV 77.52), die die vorgenannten zwei
Broschüren bereits beinhaltet, kann dem

Verantwortlichen eine
Hilfestellung sein, um
der Dokumentations-
pflicht gemäß § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes
nachzukommen. Auf

der CD-ROM befindet sich u.a. ein Anwen-
dungsbeispiel für die interaktive Demonst-
ration für die Handhabung des mitgelie-
ferten Word-Makros zur Beurteilung und
Dokumentation von Gefährdungen bei
forstlichen Tätigkeiten. Gleichzeitig wird
die prinzipielle Vorgehensweise bei der
Beurteilung und Dokumentation der
einzelnen Gefährdungen im Bereich des
Forstes aufgezeigt und erläutert. Die an
der CD-ROM beteiligten Institutionen
haben für den Nutzer weitere, zum Thema
passende, nützliche Informationen bereit-
gestellt. Diese sind nach Ländern sortiert
und als PDF- oder Word-Dokumente auf
der CD-ROM im Ordner „Zusatzinforma-
tionen“ abgelegt.

Autor: Rainer Ehemann

Abb. 2  Arbeitsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

1. Abgrenzung des Systems

2. Ermitteln der Gefährdungen

3. Bewerten der Gefährdungen 
(Risikoeinschätzungen und -bewertung)

4. Schutzziele (Sicherheitsziele) festlegen

5. Massnahmen auswählen und durchführen

6. Wirksamkeit überprüfen

7. Fortschreiben des Verfahrens

▼
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Wenn die Helfer Hilfe brauchen 
In inform 3/2004 wurden ausführlich das Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und
deren Folgen und Schwerpunkte erläutert. In dieser Fortsetzung soll nun auf die Entstehung einer PTBS und die
Möglichkeiten der Prävention dieser Störung eingegangen werden.

Teil 2: Posttraumatische Belastungsstörungen 

Wie erklärt man die
Entstehung einer PTBS?

Für die Entstehung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung gibt es mehrere
psychoanalytische, verhaltenstherapeu-
tische und kognitive Erklärungsmodelle.
An dieser Stelle sollen nur die beiden be-
kanntesten Modelle dargestellt werden, die
auch die theoretische Grundlage von gän-
gigen Behandlungsverfahren darstellen.

Traumamodell von Freud und Breuer
Das wohl bekannteste Traumamodell
stammt von Freud und Breuer. Auf die-
sem basiert z.B. auch das unten beschrie-
bene Konzept des „Critical Incident Stress
Debriefing“ (Einsatznachbereitung). 

Das Traumamodell von Freud und
Breuer geht von folgenden Vorausset-
zungen aus: Generell versteht man in der
Medizin unter Trauma eine Läsion (über-
mäßige Verletzung) durch äußerste Kraft-
anwendung. Es ist ein Ereignis im Leben
einer Person, das gekennzeichnet ist durch
seine Intensität, die Unfähigkeit der Per-
son, adäquat darauf zu antworten und
die Erschütterung und dauerhafte patho-
gene (krankmachende) Wirkung, die es in
der psychischen Organisation hervorruft.

Ein psychisches Trauma ist ein Anfluten
von Reizen, die psychisch nicht gemeistert
werden können. Freud geht davon aus,
dass der Organismus durch eine „Schutz-
hülle“ geschützt ist, die nur erträgliche
Quantitäten negativer Einflüsse passieren
lässt. Durch ein Trauma kommt es zu
einem Einbruch in den Schutz, der kom-
pensiert werden muss. Daraus resultiert
eine (automatische) Angst als Reaktion der
Person, die sich in einer traumatischen
Situationen befindet (d.h. einer Reizan-
flutung ausgesetzt ist), diese nicht be-
wältigen zu können. 

Durch ein normales Ereignis (Reiz)
wird der Organismus belastet. Dies ruft
eine Reaktion hervor und führt gleichzeitig
zu neuen Handlungsstrategien bzw. zu
einer besseren Vorbereitung auf künftige
Ereignisse. Hier wird das Ereignis somit
sowohl kognitiv als auch affektiv bewältigt.

� Ein Sanitäter soll erstmals eine 
Spritze geben. Dies ist ihm evtl. 
unangenehm (Aufregung, Ekel, 
Überwindung). Beim zweiten Mal 
funktioniert es schon besser und 
ist schon bald Routine.

Durch katastrophale (traumatische)
Ereignisse, die psychisch nicht verarbeitet
werden können, kommt es hingegen nicht
zu einer Anpassung sondern zu einer Reiz-
überflutung. Dadurch werden (bewusste)
Vorstellung und zugehöriger Affekt ge-
trennt. Durch das Trauma erfolgt somit
eine Trennung von Vorstellung und Affekt
in dem Sinne, dass nur entweder die
Erinnerung an das Ereignis oder das
zugehörige Gefühl (ohne Bezug zu Ereig-
nis) wiederbelebt werden können.

Konkret: Der Betroffene hat vom Er-
eignis zwar ein psychisches Abbild, kann
somit etwa dessen faktischen Ablauf er-
innern, der zugehörige Affekt (z.B. Furcht,
Wut, Hilflosigkeit) ist aber mit der Vor-
stellung nicht verknüpft, sondern äußert
sich „frei flottierend“ (frei schwebend)
in anderen Situationen (z.B. in körper-
lichen Symptomen). Dadurch werden die
bereits in Teil 1 beschriebenen unange-
messenen Affekte in Situationen erklärt,
die mit der traumatisierenden Situation
in Verbindung stehen oder dieser in einem
Aspekt ähneln.

Lerntheoretische Modelle
Theoretische Grundlagen der lerntheore-
tischen Modelle der Entstehung und Auf-
rechterhaltung der PTBS sind während
des Traumas die sogenannte „klassische
Konditionierung“, bei der Aufrechter-
haltung der Symptome das „operante
Konditionieren“. Die Modelle gehen davon
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aus, dass Reize, die den Bedingungen
während der traumatischen Situation
ähneln, in der Folge emotionale und phy-
siologische Reaktionen wie bei der Trau-
matisierung auslösen. Somit werden über
das klassische Konditionieren gedank-
liche Verbindungen zwischen der trauma-
tisierenden Situation und einem oder
mehreren begleitenden Reizen erworben.
Die begleitenden Reize müssen dabei
nicht zum Einsatz der Person gehören,
sondern können zufällig mit diesem in
zeitlichem oder zeitlichen Zusammenhang
stehen.   

� Ein Feuerwehrmann birgt nach einem 
Unfall einen Toten aus dem Unfallfahr-
zeug, der eine Jacke mit einem auf-
fälligen Muster trägt. In der Folge 
erlebt er immer die Affekte dieses 
Ereignisses, wenn er ein ähnliches 
Muster sieht.

Im Rahmen des operanten Konditio-
nierens wird die Vermeidung traumarele-
vanter Reize über eine negative Verstär-
kung aufrechterhalten. Das nun folgende
Vermeidungsverhalten verhindert somit
eine Löschung der gelernten Verbindung
zwischen Affekten und begleitendem Reiz.

� Der Feuerwehrmann vermeidet es, 
das traumaauslösende Muster auf 
Bekleidung zu sehen. Es generalisiert 
es in der Form, dass er beim Betreten 
von Bekleidungsgeschäften Schweiß
ausbrüche bekommt und das Ein-
kaufen nach Möglichkeit vermeidet.

Prävention von PTBS

Die Möglichkeiten, PTBS am Arbeitsplatz
zu vermeiden, sind vielfältig: Sicher wäre
es der beste Weg, die traumatisierende
Situation nicht erst entstehen zu lassen.
Dies ist aber nur in Ausnahmefällen (z.B.
über die Verminderung des Anreizes für
Überfälle auf Sparkassen) möglich.

Hat sich das traumatisierende Ereig-
nis bereits ereignet, haben stabile Koope-
rationen in der Arbeitsgruppe, eine klare
Einsatzleitung mit präzisen Arbeitsauf-
trägen (Erhalt der Kontrolle über die Situ-
ation) und eine gute psychosoziale Kom-
petenz der Einsatzleitung eine präventive
Wirkung – ebenso die vorhandene soziale
Unterstützung durch Kollegen, Freunde
und Angehörige. 

Einige Wissenschaftler empfehlen
daher, Paare von erfahrenen und neuen
Einsatzkräften zu bilden, tägliche ange-
leitete Gruppenbesprechungen durch-
zuführen und eine bedingungslose Wert-
schätzung der geleisteten Arbeit durch
die Führungskräfte.

Wirksam ist ebenso eine realitätsge-
rechte Vorbereitung auf traumatisierende
Extremsituationen, die im Rahmen einer
Berufstätigkeit bzw. Tätigkeit in einer
Feuerwehr oder Rettungsorganisation auf-
treten können. Diese Belastungen waren
lange Zeit selbst in Führungskräfteschu-
lungen kein Thema und gehören selbst
heute noch nicht zu den Standardthemen
der Feuerwehrschulen. 

Da eine echte Prävention traumatisie-
render Ereignisse nur in Ausnahmefällen
möglich ist und sich eine wirksame Vor-
bereitung auf hoch belastete Arbeitsplätze
beschränken dürfte, bleibt in vielen Fällen
nur eine psychische Nachbetreuung der
traumatisierten Personen. Diese ist auf
verschiedenen Wegen möglich.

„Psychische erste Hilfe“
Als eine einfache, aber wirksame Maß-
nahme bieten sich Nachbesprechungen
der Situation in Gruppen an. Die Mode-
ration kann dabei durchaus von psycho-
logischen Laien wahrgenommen werden.
Diese sollten auch in der Lage sein, schnell
und unbürokratisch den Betroffenen prak-
tische Hilfestellungen zu geben (z.B. die
Organisation der Fahrt nach Hause oder
die Abschirmung von der Presse). Die
Organisationsform spielt dabei keine Rolle
– bei den Betreuern kann es sich um ge-
schulte Arbeitskollegen, um Notfallseel-
sorger, Mitglieder von Nachsorgeteams
oder um ausgebildete Therapeuten han-
deln. Wichtig ist aber, dass diese die
Intervention nicht als Therapie verstehen,
sondern die praktische Unterstützung
des oder der Betroffenen im Vordergrund
steht.

Critical Incident Stress
Debriefing (CISD)
Eine sehr populäre Form der Nachbe-
reitung traumatisierender Ereignisse ist
das CISD. Dieses basiert auf dem oben
beschriebenen Traumamodell von Freud
und Breuer und wurde 1993 in seiner
Urfassung vom amerikanischen Militär-
psychologen Mitchell entwickelt.

CISD möchte die traumatische Reak-
tion auf belastende Einsatzerlebnisse
normalisieren, indem diese pädagogisch
als „normal“ erläutert werden. Es möchte
damit auch die Vorstellung über das Er-
eignis und die damit verbundenen Affekte
wieder zusammenführen. CISD sollte
durch Psychologen in Assistenz mit aus-

gebildeten Laien erfolgen, wird allerdings
in der Praxis vielfach ausschließlich durch
psychologische Laien angeboten.

CISD erfolgt immer in der Gruppe. 
Dabei werden folgende Wirkfaktoren
angenommen:

� Akzeptanz durch Gruppe

� Gegenseitiges Engagement 
füreinander

� Relativierung der eigenen persön-
lichen Erfahrung, da andere Gruppen-
mitglieder ähnliche Erfahrungen         
gemacht haben

� Perspektivenübernahme 
(gegenseitige Beobachtung)

� Freie Assoziation (Möglichkeit, im 
Rahmen der Gruppe sonst verschwie-
gene Gefühle und Vorstellungen zu 
äußern), dadurch Aktualisierung aus 
Bewusstsein ausgegrenzter Affekte

� Die Bewältigung in der Gruppe ist    
abhängig von der Struktur der so-   
zialen Organisation – sowohl formal  
(Aufgabenerledigung) als auch in-
formal (Rahmenbedingungen wie 
Führungsstil, affektives Klima, Orga-
nisationskultur)

Der Ablauf eines CISD dauert etwa
2 Stunden und ist streng geregelt:

� Einleitungsphase: 
Vorstellung der Teilnehmer

� Phase der Fakten: Schildern von 
Sachverhalten sowie der eigenen 
Beteiligung und eigenen Beobach-
tungen

� Phase des Gedankenaustauschs: 
Klärung der individuellen Kognition 
der Beteiligten (wichtigster eigener 
Gedanken zu Ereignis)

� Reaktionsphase: Ansprechen der 
emotionalen Reaktionen in der 
Gruppe (um sie mit der o.g. Kognition 
in Verbindung zu bringen), Besprechen
besonders der subjektiv belastend -
sten Fakten

� Phase der Symptome: Teilnehmer  
nennen ihre Stress-Symptome

� Phase der Informationsvermittlung: 
Aufklärung über Symptome und 
darüber, dass Stress normal ist, Ver-
mittlung allgemeiner Lebenstipps und 
Bewältigungsstrategien („wie sag 
ich es meiner Familie“), Frage auch 
nach positiven Aspekten der Situation

� Rückbildungsphase: Fragen beantwor-
ten, zusammenfassende Kommentare    

>



> CISD wird subjektiv zunächst als hilf-
reich empfunden. Gemessen an der Symp-
tombelastung zu einem späteren Zeitpunkt
hat es aber keinen klinischen Effekt. Auf-
fällig ist der Kontrast zwischen der Häufig-
keit, mit der Debriefings in verschiedenen
Settings eingesetzt werden und dem bis-
herigen fehlenden Nachweis der Wirksam-
keit. Einige neuere Studien gehen sogar
davon aus, dass CISD die psychische Be-
arbeitung von Traumata erschweren kann.

Konfrontationsbehandlung 
Die Konfrontationsbehandlung basiert
auf dem oben beschriebenen lerntheore-
tischen Erklärungsmodell der PTBS. Sie
hat das Ziel, durch die Konfrontation mit
Reizen, die an das Trauma erinnern oder
den Bedingungen während der Traumati-
sierung ähneln, das erlernte Vermeidungs-
verhalten abzubauen.

Dabei wird mit dem Betroffenen das
Rational (Warum) der Behandlung erarbei-
tet, es erfolgt eine spezifische Diagnostik
der Vermeidung und ein hierarchisches
Ordnen der belastenden Erinnerungen
und Situationen nach Schwierigkeitsgrad.
Konkret gibt es verschiedene Strategien:

� Der Patient visualisiert des 
traumatischen Ereignis mit dem Ziel, 
möglichst ähnliche Emotionen, 
Kognitionen und Reaktionen zu 
aktivieren.

� Der Patient stellt sich traumatische  
Situation vor bzw. berichtet darüber, 
als würde sie gerade stattfinden.

� Der Patient schreibt einen Bericht 
über das Trauma oder hört sich den  
eigenen Bericht an.

� Der Patient wird mit Dingen und 
Situationen konfrontiert, die an das 
Trauma erinnern.

Die Wirksamkeit der Behandlung
wurde in kontrollierten Studien nachge-
wiesen. Eine Konfrontationsbehandlung
wird nur von besonders ausgebildeten
Psychotherapeuten durchgeführt. 

Bei einem Teil der traumatisierten
Personen reichen die beschriebenen the-
rapeutischen Strategien nicht aus. Zum
Teil resultiert dies aus früheren psychi-
schen Problemen, die durch die Trauma-
tisierung wiederbelebt wurden. Somit
sollte die Möglichkeit geboten werden,
im Anschluss an die psychische Erst-
betreuung eine weiterführende psycho-
therapeutische Unterstützung in Einzel-
oder Gruppentherapie durch ausgebildete
Psychotherapeuten zu erhalten.

Was kann der Betrieb tun,
um PTBS zu vermeiden?

Wie bereits oben ausgeführt, gehört
zumindest in gefährdeten Betrieben die
Vorbereitung auf die Bewältigung trau-
matisierender Extremsituationen zu den
Unternehmerpflichten im Rahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die
Maßnahmen können dabei auf unter-
schiedlichen Ebenen liegen:

� So kann der Betrieb im Rahmen 
seiner Aus- und Fortbildung, aber 
auch in Unterweisungen das Risiko 
einer Traumatisierung behandeln. 
Hier sollten den Betroffenen auch 
die möglichen Folgen sowie Bewälti-
gungsstrategien verdeutlicht werden.

� Der Betrieb ist verpflichtet, Notfall-
pläne auszuarbeiten. Die Organi-
sation der Betreuung traumatisierter 
Beschäftigter darf hier nicht fehlen.

� Ein gutes Betriebsklima mit gegen-
seitiger sozialer Unterstützung, klare 
Aufgaben, das Fehlen bürokratischer 
Hemmnisse sowie transparente Struk-
turen fördern nicht nur die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten sondern 
stellen einen wirksamen Faktor dar, 
PTBS zu vermeiden.

� In Betrieben mit höherem Risiko einer 
Traumatisierung sollten ausgebildete 
„Laienhelfer“ für eine „psychische    
erste Hilfe“ zur Verfügung stehen.  
Ideal wäre eine allseits akzeptierte 
und beliebte Vertrauensperson ohne 
Vorgesetztenfunktion zu den trauma-
tisierten Beschäftigten. Die Person 
sollte die Befugnis besitzen, 
im Bedarfsfall sich schnell 
vor Ort zu begeben und 
auch eigenständig über 
kleinere organisatorische 
Anforderungen zu ent-
scheiden.

� Im Betrieb sollte 
geeignete Psy-                                       
chotherapeuten 
bekannt sein, an 
die sich betroffene 
Beschäftigte wen-
den können, die 
das Erlebte nicht 
verarbeiten können 
und somit therapeu- 
tischer Unterstützung 
bedürfen. Liegt eine 
solche Situation vor, 
können sich die Mit- 
glieder der UKH auch 
an diese wenden.

Die UKH verfügt über eine Liste 
geeigneter Therapeuten, die sich 
verpflichtet haben, schnellstmöglich 
das Ereignis mit den Betroffenen 
nachzubereiten. Liegt die Ursache   
der Traumatisierung in der Berufs
tätigkeit (z.B. Überfall auf Sparkasse, 
besonders kritischer Einsatz einer 
Feuerwehr), rechnen die zertifizierten
Therapeuten im Regelfall direkt mit 
der UKH ab (nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie bei der UKH).

Zusammenfassung 

Die posttraumatischen Belastungsstö-
rungen sind eine Reaktion auf psychisch
stark belastete Ereignisse und besitzen
einen echten Krankheitswert. Sie treffen
besonders häufig Aktive der Feuerwehren
und der Rettungsdienste, können aber
bei allen Opfern von Unfällen oder Gewalt-
tätigkeiten auftreten.

Die Arbeitgeber haben zahlreiche Mög-
lichkeiten, bei ihren Beschäftigten das
Risiko einer PTBS zu minimieren. Die Ver-
pflichtung, sich zumindest bei den beson-
ders betroffenen Berufsgruppen mit dieser
Frage zu beschäftigen, ergibt sich u.a.
aus den Verpflichtungen der Arbeitgeber
aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem
Sozialgesetzbuch. 

Die Unfallkasse Hessen steht in diesem
Prozess sowohl den Arbeitgebern als auch
den betroffenen Beschäftigten mit Rat
und praktischer Unterstützung zur Seite. 

Autor: Dr. Torsten Kunz

in
fo

rm
 4

/2
00

4
P

r
ä

v
en

ti
o

n

14

Fotos: © Dipl.-Ing. Günter Fenchel, Dietzenbach



Stressfaktor 
Publikumsverkehr 
bei Behörden
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Unfallkasse Hessen setzt auf Prävention 
und positives Mitarbeiterklima

Mit dem Image deutscher Behörden steht es nicht zum Besten. Fleiß und Effizienz werden selten in einem
Atemzug mit Ämtern genannt. Aber weiß der „Kunde“, der Bürger wirklich um die Arbeitsbedingungen der
behördlichen Mitarbeiter? Und weiß er um den Stress, die psychische Belastung durch den Publikumsverkehr? 

Jeder, aber auch wirklich jeder muss
einmal auf irgendeine Behörde. Kunden
kommen aus allen Gesellschaftsschichten
und Kulturen. Es gibt bescheidene und
anspruchsvolle, angenehme und unan-
genehme Zeitgenossen. Nicht allen vor-
getragenen Erwartungen kann tatsächlich
oder in voller Höhe entsprochen werden.
Harsche verbale Reaktionen sind noch
die harmloseren Reaktionen enttäuschter
Bürger. Aggressionen entladen sich nicht
selten auf deutschen Ämtern auch durch
gebrüllte Worte – manchmal sogar auch
in körperlichen Übergriffen.

Angst vor Gewalt

Die Angst vor solcher Gewalt kennt fast
jeder Sachbearbeiter, der auf „Problem-
ämtern“ wie beispielsweise den Sozial-
ämtern tätig ist. Entweder ist man selbst
Opfer, oder aber man kennt einen attackier-
ten Kollegen. Die Angst ist real, sie ist
unterschwellig präsent am Arbeitsplatz.
Die Anspannung kann mittelfristig zu psy-
chischem Stress führen, an dessen Ende
Leistungsabfall, Motivationsprobleme
und leider auch gesundheitliche Risiken
stehen können. Auch der eigene Anspruch
an eine bedarfsgerechte Beratungs- und
Hilfeleistung erhöht den Druck auf den
Mitarbeiter: Jeder Fall soll als Einzelfall
gesehen und ebenso behandelt werden. 

Oft ist dies im hektischen Alltag des
Publikumsverkehrs bei personeller Un-
terbesetzung gar nicht mehr zu leisten.
Der Teufelskreis aus Anspruch, Erfüllung,
Hektik, Stress und daraus folgender psy-
chischer Belastung gerät in Bewegung
und ein Ausstieg ist schwer zu finden.

Präventionswege 

Die Unfallkasse Hessen ist die Trägerin
der gesetzlichen Unfallversicherung für
den öffentlichen Dienst in Hessen. Sie
leistet nicht nur nach einem Arbeitsunfall,
sondern hat auch den Auftrag, für gesund-
heitserhaltende Arbeitsbedingungen
der Angestellten zu sorgen. Nicht selten
empfehlen die Präventionsfachleute der
Unfallkasse dabei zwei Wege; die Verhält-
nis- und die Verhaltensprävention.

Die Verhaltensprävention zielt darauf
ab, den Angestellten spezielle Verarbei-
tungsstrategien an die Hand zu geben,
mit denen sie Stresssituationen besser
bewältigen können. Das Verhältnis zum
Kunden kann zum Beispiel durch das Er-
lernen geeigneter Kommunikationsmuster
oder Entspannungsübungen gezielt „ent-
stresst“ werden.

Der Ansatz der Verhältnisprävention
zielt hingegen auf die Arbeitsbedingungen
ab. Dies können sein: Ausreichende Per-
sonalbesetzung, ausführliche Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter, Verbesserung der
Weiter- und Fortbildung, klare Amtsricht-

linien bei Fehlverhalten des Bürgers,
Terminvergabe für Publikumsverkehr und
Telefonzeiten, Wissensvermittlung über
kulturelle oder soziale Hintergründe
bestimmter Bürgergruppen.

Die von der Unfallkasse angestoße-
nen Maßnahmen zeigen eine klare Rich-
tung: Je besser ein Mitarbeiter sich auf
das Wichtige – seinen Job – konzentrieren
kann, desto motivierter und somit effek-
tiver wird er arbeiten. Aus der privaten
Wirtschaft klingt das vertraut.

Verständnis ist wichtig

Unter dem Stress des Arbeitsalltages
rücken allerdings auch die Kollegen enger
zusammen und helfen so mit, einen per-
sönlichen Puffer gegen die Belastungen
des Tagesgeschäfts aufzubauen.

Auch wenn sich die Gerüchte der
langsam mahlenden Mühlen der Büro-
kratie und des schlafenden Behörden-
mitarbeiters noch hartnäckig halten –
er leistet viel mehr und unter wesentlich
höherem Druck als sich der Bürger dies
gemeinhin vorstellt.

Ein bisschen Verständnis und freund-
liches Auftreten von beiden Seiten hat
noch nie der Durchsetzung persönlicher
Anliegen geschadet.

Pressemitteilung der Unfallkasse Hessen


